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Informationen zu Fragen rund um die Schulpraktika 
 
 

1. Wie viele Praktika muss ich während meines Studiums absolvieren? 
Es sind in jedem UF ein kleines Praktikum (= Praktikum 1) im 1. Studienabschnitt und ein großes Praktikum (= Praktikum 
2) im 2. Studienabschnitt zu absolvieren. 
 

2. Wann melde ich mich zu den Praktika an? 
Die Anmeldung zu den Praktika findet einmal im Semester statt: 

- Ende Juni für die Praktika im Wintersemester 
- Ende Jänner für die Praktika im Sommersemester 

Die genauen Anmeldezeiten werden zeitgerecht auf der Institutshomepage angekündigt.  
 

3. Wie kann ich mich zu den Praktika anmelden? 
Jede_r Studierende meldet sich selbst über UNIGRAZonline an.  
Die Praktika sind nach UF geordnet und können über die Institutsnummer 420 unter „Suche – Lehrveranstaltungen“ 
aufgerufen werden. 
 

4. Was muss ich tun, wenn ich an TU und/oder KUG studiere? 
Studierende mit Unterrichtsfächern an TU/KUG müssen bei der Studien- und Prüfungsabteilung die Mitbelegung an der 
Uni melden. Danach können Sie sich ganz normal über UGO zu den Praktika der UF DG/Info/ME/IME anmelden.  
 

5. Gibt es Voraussetzungen für die Praktika? 
Voraussetzungen für das Praktikum 1: 
- Schulpädagogische Voraussetzungen: Es müssen die beiden „Grundformen“ absolviert sein, damit Sie sich zu den 
Praktika anmelden können. 
- Fachdidaktische Voraussetzungen sind je nach UF unterschiedlich und müssen von Ihnen am jeweiligen Fachinstitut 
abgeklärt werden. 
Voraussetzungen für das Praktikum 2: 
Es muss der 1. Studienabschnitt in dem UF, in dem Sie das P2 machen möchten, abgeschlossen sein. 
 

6. Was muss ich tun, wenn ich im UGO einen Fixplatz erhalten habe? 
Wenn Sie bei der UGO-Anmeldung einen Fixplatz bekommen haben, müssen Sie die fachdidaktischen Voraussetzungen 
bzw. ein eventuelles fachdidaktisches Begleitseminar am jeweiligen Fachinstitut abklären. 
 

7. Was ist, wenn ich die Praktikumsanmeldung versäumt habe? 
Eine Nachmeldung ist möglich, solange auch die Anmeldung zu den LV der UF noch offen ist.  
 

8. Wie komme ich zu einem Praktikumsplatz? 
Sie nehmen mit ausgewählten Mentor_innen – die Liste finden Sie auf unserer Homepage – Kontakt auf und klären eine 
Betreuung ab. Gerne können Sie gleich zu zweit vorstellig werden. 
 

9. Kann ich das Praktikum auch in einem anderen Bundesland machen? 
Nach derzeitigem Stand können Sie die Praktika auch in anderen Bundesländern absolvieren. Ein Einverständnis seitens 
der Schuldirektion und die nötigen Informationen über Inhalt und Ablauf der Praktika nach dem „Grazer Modus“ an die 
gewünschten Mentor_innen ist Voraussetzung. 
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10. Kann ich das Praktikum auch an einer NMS machen? 
Nach derzeitigem Stand (Abkommen mit dem LSR) ist das nicht möglich. Das Praktikum ist an einer AHS oder BMHS bei 
Mentor_innen mit universitärer Lehramtsausbildung zu absolvieren. 
 

11. Kann ich das Praktikum auch in den Ferien absolvieren? 
Es empfiehlt sich sogar, die Uniferien im September, Februar und zu Ostern für die Praktika zu nützen, damit Sie sich gut 
darauf konzentrieren können. 
 

12. Muss ich beide Praktika im selben Semester absolvieren? 
Nein, es empfiehlt sich die Praktika auf zwei Semester aufzuteilen, damit Sie nicht unter Zeitdruck geraten. 
 

13. Darf ich die Praktika bei den gleichen Mentor_innen und an der gleichen Schule machen? 
Grundsätzlich gibt es keine Richtlinie, die dies untersagt. Es empfiehlt sich jedoch, die Praktika bei verschiedenen 
Mentor_innen zu absolvieren und auch verschiedene Schultypen zu wählen. 
 

14. Kann ich das Praktikum auch bei Lehrer_innen machen, die nicht auf der offiziellen Liste stehen? 
Für Lehrer_innen, die nicht auf der offiziellen Mentor_innenliste stehen, gelten folgende Kriterien: 
- mindestens 3-jährige Unterrichtspraxis im gewählten UF an einer AHS oder BHS 
- Ausbildung zur Betreuungslehrer_in für UPs und/oder Mentor_innenausbildung 
- Bestätigung seitens der Schuldirektion per Email an edith.kohl@uni-graz.at, dass die Lehrer_innen als Men-
tor_innen geeignet sind und tätig sein dürfen 
- Kontaktaufnahme mit unserem Institut, um sich über Ablauf und Organisation der Praktika zu informieren 
 

15. Was ist, wenn die Mentor_innen oder ich selbst das Praktikum nicht zu Ende bringen können? 
Sie können sich bereits absolvierte Stunden bestätigen lassen und das Praktikum bei einem anderen Mentor/einer 
anderen Mentorin weiterführen. 
 

16. Was ist, wenn das Praktikum nicht innerhalb eines Semesters abgeschlossen werden kann? 
In Absprache mit den Mentor_innen können Sie ausnahmsweise das Praktikum im anschließenden Semester 
abschließen. 
 

17. Kann ich mir eine Sprachassistenz als Praktikum anrechnen lassen? 
Wenn sich die Assistenz mit Inhalt und Umfang der Anforderungen der Praktika deckt, können Sie sich dies von der 
ausländischen Schule bestätigen und sich an unserem Institut anrechnen lassen. 
 

18. Kann ich mir einen Schikurs als Praktikum anrechnen lassen? 
Die Tätigkeit als Schi- oder Snowboardlehrer_in an einem Schulschikurs kann als Teil des Praktikums 2 angerechnet 
werden. Eine Absprache mit mir ist im Vorfeld notwendig. 
 

19. Kann ich mir eine Unterrichtstätigkeit an der Schule anrechnen lassen? 
a) Ich habe bereits ein LA-Studium abgeschlossen und unterrichte in meinem „Drittfach“, das ich nun auch studiere: es 
kann die Unterrichtstätigkeit im Drittfach für P1 und P2 angerechnet werden. 
b) Ich habe bereits ein LA-Studium abgeschlossen und unterrichte in mind. einem der beiden UF, aber nicht in meinem 
„Drittfach“, das ich nun studiere: es kann das P1 im Drittfach angerechnet werden. 
c) Ich habe ein Diplomstudium abgeschlossen, unterrichte außerordentlich und mache nun das LA-Studium nach: die 
Unterrichtstätigkeit kann für das P1 im betreffenden UF angerechnet werden. 
d) Ich bin mitten im LA-Studium und unterrichte bereits a.o an einer Schule: es kann mir das P1 in diesem UF 
angerechnet werden. 
 

20. An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen habe? 
Bei allen Fragen rund um das Schulpraktikum wenden Sie sich bitte an mich. Sie erreichen mich unter der 
Telefonnummer 0316-380-3837 oder per Email edith.kohl@uni-graz.at. Sie können gerne auch während der 
Sprechstundenzeiten vorbeikommen: Di 14-16 Uhr, Mi 10-12 Uhr und 14-16 Uhr. 
 

Edith Kohl 
Ein erfolgreiches Praktikum wünscht Ihnen:  
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